
Meldung Eigentümerwechsel 
- zur Ummeldung von Wasser- und Müllgebühren -

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Wohnort

Name

künftige(r) Eigentümer(in)

Telefon / Fax-Nr.

An  
Markt Kirchseeon 
- Steueramt -  
Rathausstraße 1 
85610 Kirchseeon

betrifft Anwesen:

oder per Telefax an: 08091 552 18

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Wohnort

Name

bisherige(r) Eigentümer(in):

Telefon / Fax-Nr.

Kirchseeon,

Datum der Übergabe

Ansprechpartner: 
Herr Wunderer, Tel 08091 552 53 
stefan.wunderer@kirchseeon.de

Tonnenübernahme zum nächsten 1. des Monats durch Käufer

Anschluss an Müllentsorgung:

Abmeldung und Rückgabe alter Behältnisse durch bisherigen Eigentümer

Anmeldung und Abholung neue Behältnisse durch künftigen Eigentümer

Wasserzählerstand zum Übergabetag in cbm:

Hinweis zur Grundsteuerpflicht: 
- Die Grundsteuer wird nach den Eigentumsverhältnissen zu Beginn des Kalenderjahres für das ganze Jahr berechnet. Nach  
den rechtlichen Vorgaben ist die Grundsteuer als Jahressteuer zu betrachten und kann nicht unterjährig aufgeteilt werden (§9 
GrStG). 
- Sie ist von dem Eigentümer an die steuererhebende Gemeinde zu entrichten, der zu Beginn des betreffenden Kalenderjahres 
im Grundbuch eingetragen ist (§10 GrStG). 
- Die steuerrechtliche Umschreibung der Objekte erfolgt durch die Gemeinde erst nach Erstellung des neuen Grundsteuermess- 
bescheides durch das zuständige Finanzamt.

Zahlungsverkehr für Steuern und Abgaben:

Teilnahme am Einzugsverfahren durch Erteilung eines SEPA-Mandates.

Eigenständige Überwachung der termingerechten Entrichtung.

Unterschriften aller beteiligten Personen
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